
#ST# Bundesbeschluss
über die Volksinitiative «zur Förderung der
FUSS- und Wanderwege»

vom 6. Oktober 1978

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Prüfung der am 21. Februar 1974 D eingereichten Volksinitiative «zur För-
derung der FUSS- und Wanderwege»,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 16. Februar 19772',

beschliesst:

Art. l
1 Die Volksinitiative vom 21. Februar 1974 «zur Förderung der FUSS- und Wan-
derwege» wird Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet.
2 Die Volksinitiative verlangt die Aufnahme eines neuen Artikels in die Bundes-
verfassung mit folgendem Wortlaut:

1 Der Bund wird auf dem Wege der Gesetzgebung die Planung, die Errichtung und
den Unterhalt eines nationalen Wanderwegnetzes sowie die Koordination, die Er-
richtung und den Unterhalt regionaler FUSS- und Wanderwegnetze in der ganzen
Schweiz sicherstellen.
2 Er fördert die Anlage und den Ausbau lokaler Fusswegnetze.
3 FUSS- und Wanderwege sind abseits befahrbarer Strassen zu führen.

Art. 2
1 Gleichzeitig gelangt ein von der Bundesversammlung ausgearbeiteter Gegenvor-
schlag zur Abstimmung.
2 Die Bundesversammlung schlägt vor, folgenden neuen Artikel 37quater in die
Bundesverfassung aufzunehmen :

Art. 37quater

1 Der Bund stellt Grundsätze auf für FUSS- und Wanderwegnetze.
2 Anlage und Erhaltung von FUSS- und Wanderwegnetzen sind Sache der Kan-
tone. Der Bund kann ihre Tätigkeiten unterstützen und koordinieren.
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FUSS- und Wanderwege

3 In Erfüllung seiner Aufgaben nimmt der. Bund auf FUSS- und Wanderwegnetze
Rücksicht und ersetzt Wege, die er aufheben muss.
4 Bund und Kantone arbeiten mit privaten Organisationen zusammen.

Art. 3

Volk und Ständen wird die Verwerfung der Volksinitiative und die Annahme des
Gegenvorschlages der Bundesversammlung beantragt.

Nationalrat, O.Oktober 1978 Ständerat, O.Oktober 1978

Der Präsident: Bussey Der Präsident : Reimann
Der Protokollführer: Koehler Der Protokollführer: Sauvant
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